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Präambel

Das beschlussfassende Organ der Zahnärztekammer Hamburg hat in seiner Sitzung vom …… aufgrund des Beschlusses des Berufsbildungs-

ausschusses vom 11.10.2016 gem. § 54 in Verbindung mit § 79 Abs. 4 des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) vom 23. März 2005 (BGBl. I, S. 931), 

zuletzt geändert durch Artikel 436 des Gesetzes vom 31.08.2015 (BGBI. I S. 1774) die folgende Fortbildungsordnung für die Durchführung der 

beru� ichen Aufstiegsfortbildung der fortgebildeten Zahnmedizinischen Fachangestellten oder der fortgebildeten Zahnarzthelferinnen und 

Zahnarzthelfer zur Dentalhygienikerin oder zum Dentalhygieniker (DH) beschlossen:

Inhalt

I. Abschnitt: Inhalt und Ziel

§ 1 Ziel der Fortbildung

II. Abschnitt: Fortbildungsvoraussetzungen

§ 2 Zulassungsvoraussetzungen

§ 3 Bewerbungsunterlagen

§ 4 Auswahl der Teilnehmer/innen

III. Abschnitt: Gestaltung und Dauer der 
Fortbildung

§ 5 Schulungsstätte

§ 6 Zeitlicher Umfang und Struktur

§ 7 Handlungs- und Kompetenzfelder

IV. Abschnitt: Durchführung der Prüfung

§ 8 Prüfungsgegenstand

V. Abschnitt: Geltungsbereich und 
Inkrafttreten/Außerkrafttreten

§ 9 Geltungsbereich

§ 10 Geschlechtsspezi! sche Bezeichnung

§ 11 Übergangsregelungen

§ 12 Inkrafttreten/Außerkrafttreten
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I. Abschnitt: Inhalt und Ziel

§ 1 Ziel der Fortbildung

Zielsetzung der Fortbildung ist es, Mitar-

beiterinnen und Mitarbeitern eine 

berufliche Qualifikation und einen 

Aufstieg zu ermöglichen, der sie nach 

Delegation im rechtlich zulässigen Rah-

men, insbesondere unter Beachtung 

des Zahnheilkundegesetzes (ZHG), 

befähigen soll, ihre/seine beru� ichen 

Handlungsfähigkeiten kompetent und 

patientenorientiert umzusetzen, ein 

professionelles und begründetes Ver-

ständnis des eigenen Fachgebietes zu 

entwickeln, wissenschaftliche Behand-

lungskonzepte und Methoden anzu-

wenden sowie fachpraktisches Handeln 

von übertragenen Behandlungsmaß-

nahmen anforderungs- und patienten-

bezogen nachhaltig zu gestalten.

Die Fortbildungsteilnehmerinnen und -teil-

nehmer sollen insbesondere die Quali-

� kation und Befähigung erlangen,

a) Anamnesedaten im Rahmen zugewie-

sener Aufgabenstellungen zu erheben, 

bei Bedarf ergänzende Befunddaten 

zusammenzustellen,

b) Veränderungen am Zahnfleisch, der 

Mundschleimhaut, am Zahnhalteappa-

rat und an den Zähnen zu erkennen, 

beratende Funktionen in Prävention 

und Therapie zu übernehmen sowie 

Wechselwirkungen zwischen Allge-

meinerkrankungen und Erkrankungen 

der Mundhöhle zu beschreiben,

c) intraorale Untersuchungsparameter 

zu bestimmen, zu analysieren und 

behandlungsbezogene Planungsent-

scheidungen mit zu tre� en,

d) Vorschläge für individuelle Behand-

lungspläne zu erstellen und zu erläu-

tern, sowie nachhaltige Ziele, insbe-

sondere bei parodontal erkrankten 

Patienten, zu de� nieren,

e) eine prophylaxeorientierte Behand-

lungskonzeption umzusetzen, präven-

tive Maßnahmen als individuelle Moti-

vationsprozesse zur Gesundheitsförde-

rung und -erhaltung durchzuführen,

f ) empfängerorientierte Kommunikation 

mit den Patienten aufzunehmen, durch 

psychologisch und pädagogisch struk-

turierte Gesprächsführung gesund-

heitsfördernde Verhaltensänderungen 

aufzuzeigen, 

g) demogra� sch bedingte Veränderungen 

des Arbeitsfeldes durch die Behandlung 

älterer Menschen und von Menschen 

mit Unterstützungsbedarf bedarfsori-

entiert zu bewerten und umzusetzen,

h) Behandlungspläne und -maßnahmen 

unter fachlicher Berücksichtigung der 

dentalhygienischen Befundinterpreta-

tion umzusetzen,

i) arbeitsorganisatorische Abläufe un-

ter Beachtung des Praxiskonzeptes im 

Team sicherzustellen, Methoden der 

Qualitätssicherung und -entwicklung 

anzuwenden,

j) Zusammenarbeit im Team und fachü-

bergreifend zu fördern, vorhandene Tä-

tigkeitsspielräume dabei zu nutzen, das 

soziale, methodische und personelle 

Handeln situationsbezogen zu re� ek-

tieren.

II. Abschnitt: Fortbildungsvoraussetzungen

§ 2 Zulassungsvoraussetzungen

(1)   Voraussetzung zur Zulassung an der 

Fortbildung ist jeweils der Nachweis

a) einer mit Erfolg abgelegten Fortbil-

dungsprüfung als „Zahnmedizinische/r

b) Prophylaxeassistent/in (ZMP)“ oder 

„Zahnmedizinische/r Fachassistent/in 

(ZMF)“ oder eines gleichwertigen Ab-

schlusses,

c)  einer Kursteilnahme (nicht älter als 

zwei Jahre) „Maßnahmen im Notfall 

(Herz-Lungen-Wiederbelebung)“ mit 

mindestens neun Unterrichtsstunden,

d) über aktuelle Kenntnisse im Röntgen 

und Strahlenschutz gem. § 18 a RöV 

und

e) einer mit Erfolg absolvierten Aufnah-

meprüfung, soweit diese nach Ermes-

sen der  Zahnärztekammer Hamburg 

ein obligatorisches Zulassungskriteri-

um darstellt.

(2)   Soweit die Fortbildung in modularer 

Struktur angeboten wird, gilt Abs. 1 

-mit Ausnahme des Nachweises der 

mindestens einjährigen Berufstätigkeit 

(Buchst. a) und Buchst. d)- entspre-

chend. 

(3)  Abweichend von den Zulassungsvoraus-

setzungen des Abs. 1 kann zur Fort-

bildung auch zugelassen werden, wer 

durch Vorlage von Zeugnissen oder 

auf andere Weise glaubhaft macht, 

vergleichbare beru� ichen Handlungs-

fähigkeiten erworben zu haben, die 

eine Zu-lassung zur Fortbildung recht-

fertigen.

(4)   Ausländische Bildungsabschlüsse und 

entsprechende Zeiten einer Berufstä-

tigkeit im Ausland sind zu berücksich-

tigen, sofern diese den als Zulassungs-

voraussetzungen geforderten Kennt-

nissen, Fertigkeiten und Fähigkeiten 

gleichwertig sind.

(5)   Die Gleichwertigkeit des beru� ichen Ab-

schlusses gem. Abs. 1 Buchst. a) stellt 

auf Antrag die Zahnärztekammer als 

„Zuständige Stelle“ fest.

§ 3 Bewerbungsunterlagen

(1)   Der Bewerbung zur Teilnahme an der 

Fortbildung hat schriftlich nach den 
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von der Zahnärztekammer Hamburg 

vorgegebenen Anmeldemodalitäten 

unter Berücksichtigung der Anmelde-

fristen zu erfolgen.

(2)   Dem Bewerbungsantrag sind folgende 

Unterlagen beizufügen:

a) P r ü f u n g s z e u g n i s  a l s 

Zahnmedizinische/r Prophylaxeas-

sistent/in oder Zahnmedizinische/r 

Fachassistent/in in beglaubigter Form 

oder eines gleichwertigen Abschlusses,

b) Kenntnisnachweis gem. § 18 a RöV in 

aktueller Fassung

c) Kursnachweis „Maßnahmen im Notfall“ 

i. S. des § 2 Abs. 1 Buchst. b),

(3) In den Fällen des Nachweises eines ein-

schlägigen ausländischen beru� ichen    

Bildungsabschlusses und/oder von 

Zeiten entsprechender Berufstätigkeit 

im Ausland sind jeweils Fotokopien der 

Zeugnisse/Bescheinigungen in über-

setzter Form vorzulegen.

§ 4 Auswahl der Teilnehmer/innen

(1) Die Auswahl der Teilnehmer/innen für 

die Fortbildung erfolgt nach dem Er-

gebnis der Aufnahmeprüfung, soweit 

diese von der Zahnärztekammer Ham-

burg vorgesehen ist.

(2) Alternativ kann die Teilnehmerauswahl 

in der Reihenfolge des Einganges der 

Anmeldungen erfolgen.

(3) Über die Zulassung zur Teilnahme an 

der Fortbildung entscheidet die Zahn-

ärztekammer Hamburg als „Zuständige 

Stelle“.

Die Fortbildungsbewerber/innen werden 

schriftlich informiert.

III. Abschnitt: Gestaltung und Dauer der Fortbildung

§ 5 Schulungsstätte

Die Fortbildung wird an der/den von 

d e r  Z a h n ä r z te k a m m e r  H a m -

burg festgelegten Instituten oder 

Fortbildungseinrichtung(en) durchge-

führt.

§ 6 Zeitlicher Umfang und Struktur

(1) Die Fortbildung umfasst mindestens 

800 Unterrichtsstunden. Sie wird kom-

pakt oder modular, in Vollzeit oder be-

rufsbegleitend durchgeführt.

(2) Die Fortbildung gem. Abs. 1 ist als kom-

petenzfördernder Lernprozess – auch 

im Kontext selbstgesteuerten Lernens 

– ausgerichtet und setzt sich aus The-

oriephasen, vorklinischen Übungen 

und klinisch praktischen Inhalten (Pa-

tientenaufklärung und -behandlung) 

zusammen.

(3) Die klinische Fortbildungszeit erfolgt - 

auf der Basis eines Intensivpraktikums 

des jeweiligen Instituts - entweder im 

Fortbildungsinstitut selbst und/oder 

der PAR-Abteilung einer Universitäts-

klinik und/oder in einer vergleichbaren 

Einrichtung der Bundeswehr und/oder 

in der Praxis einer/eines von der Zahn-

ärztekammer Hamburg autorisierten 

niedergelassenen Zahnärztin/Zahn-

arztes.

§ 7 Handlungs- und Kompetenzfelder

(1) Während der Fortbildung werden die 

gem. Anlage und § 1 Abs. 1 aufge-

führten beruflichen Handlungsfähig-

keiten vermittelt.

(2) Die Fortbildung ist in ihrer didaktischen 

Umsetzung und methodischen Struk-

tur handlungsorientiert ausgerichtet. 

Dabei stellen die Lernprozesse in den 

jeweiligen Handlungs- und Kompe-

tenzfeldern konkrete arbeitsbezogene 

Lernarrangements, gekennzeichnet 

durch praktische Übungen am Modell, 

am Phantomkopf und – unter zahnärzt-

licher Aufsicht und Kontrolle – am Pati-

enten dar.

(3) Ausgangspunkt der Lernprozesse in 

den jeweiligen Handlungs- und Kompe-

tenzfeldern sind komplexe Praxissitua-

tionen mit konkretem Anwendungsbe-

zug im Kontext eines selbstständigen 

Transfers auf individuelle Patientener-

fordernisse. In den Fortbildungsphasen 

werden dabei arbeitsbezogene Lernar-

rangements am Modell und Phantom-

kopf umgesetzt, Fallbeispiele bearbei-

tet und praktisches Handeln – unter 

zahnärztlicher Aufsicht und Kontrolle 

– am Patienten vermittelt.

(4) Die Fortbildung erstreckt sich insbeson-

dere auf die folgenden Handlungs- und 

Kompetenzfelder, wobei der Schwer-

punkt auf DH-spezi" schen, praktischen 

Arbeitseinheiten basiert: 

1. Allgemeinmedizin und Naturwissen-

schaften

2. Zahnmedizin

3. Fachübergreifende Bereiche

4. Patienteninformation

5. Patientenbehandlung

(5) Soweit eine Gleichwertigkeit der Fort-

bildungsinhalte und des Fortbildungs-

umfanges gegeben ist, erkennt die 

Zahnärztekammer Hamburg auf schrift-

lichen Antrag in sich abgeschlossene 

Handlungs- und Kompetenzfelder, die 

auf anderen Bildungswegen durch ge-

regelte Rechtsvorschriften erfolgreich 

absolviert worden sind, nach Überprü-

fung an.
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IV. Abschnitt: Durchführung der Prüfung

§ 8 Prüfungsgegenstand

(1) Die Abschlussprüfung erstreckt sich 

auf die im § 7 genannten Handlungs- 

und Kompetenzfelder und richtet sich 

im Einzelnen nach der „Rahmenprü-

fungsordnung für die Durchführung 

von Fortbildungsprüfungen“ in Verbin-

dung mit den „Besonderen Rechtsvor-

schriften für die Fortbildungsprüfung“ 

zur Dentalhygienikerin oder zum Den-

talhygieniker.

(2) Prüfungen im Rahmen der modularen 

Fortbildungsstrukturen können unter 

Beachtung des Absatzes 1 nach Been-

digung des jeweiligen Bausteins statt-

finden. Soweit diese Teilprüfung(en) 

erfolgreich absolviert worden ist/sind, 

wird ein Nachweis über die jeweils er-

worbene Teilqualifikation ausgehän-

digt.

(3) Fortbildungsteilnehmer/innen, die 

bei einem externen Bildungsträger 

an entsprechenden Modulen gem. § 

7 teilgenommen haben, können sich 

zur Prüfung gem. Abs. 1,2 anmelden, 

soweit die inhaltliche und zeitliche 

Gleichwertigkeit mit den curricularen 

Inhalten dieser Fortbildungsordnung 

nachgewiesen werden kann.

(4) Über die Zulassung zur Prüfung gem. 

Abs. 3 entscheidet im Einzelfall die 

Zahnärztekammer Hamburg als „Zu-

ständige Stelle“ mit ihren Gremien.

V. Abschnitt: Geltungsbereich und Inkrafttreten/Außerkrafttreten

§ 9 Geltungsbereich

(1) Diese Fortbildungsordnung gilt für den 

Bereich der Zahnärztekammer Ham-

burg

(2) Die vor einer anderen Zahnärztekam-

mer als „Zuständige Stelle“ gem. § 71 

Abs. 6 Berufsbildungsgesetz abge-

legten Prüfungen werden anerkannt, 

soweit sie inhaltlich und zeitlich dieser 

Ordnung gleichwertig sind.

§ 10 Geschlechtsspezifi sche 

Bezeichnung

Alle personenbezogenen Begriffe dieser 

Fortbildungsordnung gelten im amt-

lichen Sprachgebrauch gleichermaßen 

für die weibliche und männliche Form.

§ 11 Übergangsregelungen

Fortgebildete Zahnmedizinische Fachange-

stellte oder fortgebildete Zahnarzthel-

ferinnen und Zahnarzthelfer, die sich 

bei Inkrafttreten dieser Fortbildungs-

ordnung in der Fortbildung zur Den-

talhygienikerin oder zum Dentalhygie-

niker (DH) be! nden, beenden die Fort-

bildung nach den Bestimmungen der 

bisherigen Fortbildungsordnung.

§ 12 Inkrafttreten/Außerkrafttreten

(1) Diese Ordnung für die Durchführung 

der beruflichen Aufstiegsfortbildung 

zur Dentalhygienikerin oder zum Den-

talhygieniker (DH) tritt am Tage ihrer 

Veröffentlichung im amtlichen Mit-

teilungsblatt der Zahnärztekammer 

Hamburg „Hamburger Zahnärzteblatt“ 

in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die bisherige Ordnung 

für die Durchführung der Fortbildung 

der fortgebildeten Zahnmedizinischen 

Fachangestellten oder der fortgebil-

deten Zahnarzthelferinnen und Zahn-

arzthelfer zur Dentalhygienikerin oder 

zum Dentalhygieniker vom 17. Juni 

2013 außer Kraft.
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Anlage zu § 7 Abs. 1

Fortbildungsordnung für die Durchführung 

der beru� ichen Aufstiegsfortbildung der der 

fortgebildeten Zahnmedizinischen Fachan-

gestellten oder der fortgebildeten Zahnarzt-

helferinnen/Zahnarzthelfer zur Dentalhygie-

nikerin und zum Dentalhygieniker.

1. Allgemeinmedizin und Na-
turwissenschaften

1.1. Anatomie, Histologie, Physiologie

a) Zellen und Gewebe in ihren Funktionen 

beschreiben und im Kontext von Or-

ganen und Organsystemen di! erenzie-

ren

b) Blutkreislauf in seinen Strukturen er-

klären, zugeordnete Kreisläufe (Lunge, 

Körper) in ihren Bedeutungen unter-

scheiden

c) Lymphsystem in der Struktur und den 

Aufgaben abgrenzen, Auswirkungen 

auf krankheitsbezogene Erscheinungs-

formen aufzeigen

d) Endokrines System für das körperliche 

Gesamtsystem erläutern

e) Funktionen des Atmungssystems be-

schreiben, Bedeutung der Lunge erläu-

tern

f ) Verdauungssystem in der Abgrenzung 

der Verdauungsabschnitte kennzeich-

nen, Aufgaben und Funktionen klassi-

$ zieren

g) Kaumuskulatur, mimische Muskeln und 

Kiefergelenk in ihrem Zusammenspiel, 

ihren Verläufen und Funktionen unter-

scheiden

h) Nervensystem in seinem anatomischen 

und funktionellen Aufbau erläutern

i) Epidemiologische Grundlagen und de-

mogra$ sche Auswirkungen als Ein� uss-

faktoren auf den Gesundheitszustand 

und das Gesundheitsverhalten analy-

sieren

j) Bakterien in ihrer Morphologie unter-

scheiden und deren Sto! wechsel be-

schreiben

k) Mikroorganismen nach ihren Eigen-

schaften und den pathogenen Wir-

kungen di! erenzieren

l) Präventive Maßnahmen zur Vermei-

dung von Infektionserkrankungen auf-

zeigen

m) Evolution und Genetik im Zusammen-

hang mit Zahnerkrankungen erläutern

n) Anorganische Chemie und deren Be-

zug zu Sto! wechselabläufen im Kör-

per herstellen, den Aufbau und die 

Eigenschaften von Sto! en erklären, die 

Bildung von Verbindungen beschrei-

ben und das Prinzip des Säure-Basen-

Systems erläutern

o) Organische Chemie und deren Bezug 

zu Sto! wechselabläufen im Körper her-

stellen, die Inhaltssto! e der Nahrung 

differenzieren und den Aufbau von 

Kohlenhydraten, Proteinen und Lipiden 

erklären

1.2 Allgemeine Pathologie/Orale Mani-

festation von Allgemeinerkrankungen 

und deren Pathophysiologie

a) Sto! wechselstörungen, Störungen des 

Kreislaufes sowie Einteilung und Ablauf 

der Entzündung und Wundheilung be-

schreiben und erläutern

b) Tumorarten beschreiben und ihre Mali-

gnität di! erenzieren

c) Orale Manifestation von Allgemeiner-

krankungen und deren Pathophysiolo-

gie beschreiben

1.3 Pharmakologie

a) Fachrelevante Arzneimittel nach Art 

und Wirkungen sowie den Anwen-

dungsgebieten unterscheiden

b) Wirkungsmechanismen fachrelevanter 

Arzneimittel zuordnen und uner-

wünschte Nebenwirkungen aufzeigen

c) Behandlungsrelevante Wirkungen von 

Arzneimitteln bei Risikopatienten beur-

teilen

1.4 Dermatologie

a) Fachrelevante Hautveränderungen er-

kennen

b) Mundschleimhauterkrankungen be-

schreiben

2. Zahnmedizin

2.1 Ätiologie und Pathogenese der Par-

odontopathien

a) Ursachen, Entstehung und Klassi$ kati-

on von Parodontopathien erläutern

b) Wirkungsweisen und Anwendung von 

Antibiotika in der Parodontaltherapie 

beschreiben

c) Dentalhygienische Behandlungspla-

nung auf der Grundlage der vorgege-

benen Therapieschritte im Kontext der 

verschiedenen Parodontopathien ana-

lysieren und umsetzen

d) Chirurgische und nichtchirurgische 

Therapieverfahren erläutern, Maßnah-

men und Möglichkeiten der Regenera-

tion / Reparation beschreiben

e) Erhaltungsmaßnahmen in der Parodon-

taltherapie planen und durchführen

2.2 Orale Pathologie

a) Pathologische Veränderungen der in-

traoralen Hart- und Weichgewebe be-

schreiben

b) Regressive Veränderungen erkennen 

und unterscheiden

c) Entzündungsprozesse und Zysten er-

kennen und unterscheiden

2.3 Orale Präventivmedizin/Kariologie

a) Aufbau der Zähne erläutern und De-

struktionen der Zahnhartsubstanzen 

erkennen und unterscheiden

b) Faktoren der Kariesentstehung erläu-

tern, Kariesstudien interpretieren und 

den Sachzusammenhang zwischen 

Karies und Ernährungsverhalten quali-

$ zieren

c) Mikrobielle Zahnbeläge kennzeichnen 

und die Funktion des Speichels und des 

Sulcus� uids erläutern

2.4 Röntgenologie

Röntgenaufnahmen sachgerecht erstellen 

und Röntgenbilder interpretieren, Verände-

rungen erkennen sowie Haupt- und Neben-

befunde di! erenzieren
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2.4 Ernährungslehre

a) Zuckerersatzstoffe und  -austausch-

stoffe vor dem Hintergrund zahnge-

sunder Ernährung gegenüberstellen

b) Individuelle Ernährungsanamnese der 

Patienten aufstellen, die Ergebnisse 

analysieren, ernährungsmitbedingte 

Erkrankungen der Mund- und Zahnge-

sundheit durch das Beziehungsge� echt 

von Ernährung und Verhalten aufzei-

gen, durch Ernährungslenkung und 

–beratung Patienten zur Verhaltensän-

derung motivieren

c) Individuelle Ernährungspläne für Pati-

enten aufstellen und evaluieren

3. Fachübergreifende 
Bereiche

3.1 Psychologie/Pädagogik/Zielgruppen-

spezifi sche Patientenführung

a) Kommunikationsprozesse mit internen 

und externen Beteiligten initiieren und 

fördern

b) Situations- und adressatengerechte 

Kommunikation mit den Patienten 

führen; auf Kommunikationsbereit-

schaft der Patienten einwirken, dabei 

auf unterschiedliche Gesundheits- und 

Lebenssituationen der Patienten einge-

hen

c) Konfliktsituationen erfassen, situati-

onsbezogene Lösungsstrategien ent-

wickeln, Compliance des Patienten för-

dern

d) Team führen, Handlungsspielräume 

zur Erreichung von Zielen festlegen, 

Führungsgrundsätze berücksichtigen 

und angemessene Führungstechniken 

anwenden

e) Mitarbeiter/innen hinsichtlich ihrer be-

ru� ichen Entwicklung beraten und un-

terstützen

f ) Stressmuster erkennen, Stressfaktoren 

reduzieren, Methoden zur Stressbewäl-

tigung anwenden

3.2 Rhetorik 

a)  Verbale und nonverbale Kommunikati-

on patientenorientiert einsetzen

b)  Moderationstechniken auswählen und 

anwenden

c)  Präsentationen erstellen und vortragen

3.2 Ergonomie 

a) Arbeitsplatz und -bedingungen im Hin-

blick auf gesundheitliche Risiken analy-

sieren

b) Strategien und Maßnahmen zur Verhal-

tensprävention umsetzen und auf das  

Arbeitsumfeld übertragen

3.3 Fachliteratur/Kolloquien

a) Informationen unter Nutzung verfüg-

barer Literatur- und Datenquellen er-

schließen, interpretieren und ggf. auf 

das beru� iche Handlungsfeld übertra-

gen

b) Statistiken, Dokumentationen, Tabellen 

anforderungsbezogen auswerten

c) handlungsfeldbezogene fachliche Zu-

sammenhänge erkennen und analysie-

ren

d) Informationen und Erfahrungen verar-

beiten, in künftigen Arbeitsprozessen 

einsetzen, Lernprozesse und -abläufe 

individuell und selbstverantwortlich i.S. 

des lebenslangen Lernens umsetzen

3.5. Administration/Rechtsgrundlagen

a) Therapieplanung nach vorheriger 

zahnärztlicher Diagnostik unter Berück-

sichtigung der patientenbezogenen 

Ausgangssituation begleiten und un-

terstützen

b) Befundadäquate und altersdifferen-

zierte Patientenbetreuung und -beglei-

tung durch ein Recall-System organisie-

ren und verwalten

c) Rechtliche Rahmenbedingungen, 

insbes. Zahnheilkundegesetz (ZHG), für 

die eigene Tätigkeit kennen

d) Vorschriften des Medizinproduktege-

setzes sowie weitere hygienerechtliche 

Vorschriften/Empfehlungen sachkun-

dig umsetzen

4. Patienteninformation

a) Ursachen und Verlaufsstadien von Kari-

es und von parodontalen Erkrankungen 

aufzeigen, Patienten hierüber informie-

ren

b) Anwendung individueller Mundhygi-

enehilfsmittel und -methoden aufzei-

gen, Patienten hierzu anleiten und Um-

setzung kontrollieren

c) Ernährungsberatung im Zusammen-

hang mit der Entstehung von Karies 

und anderen Zahnhartsubstanzde-

struktionen patientenadäquat umset-

zen

d) Verhalten nach Eingri" en in der Mund-

höhle aufzeigen

e) P� ege von Zahnersatz und von kiefer-

orthopädischen Apparaturen aufzeigen

f) Patienten über Ziele, Wirkungen und 

Notwendigkeiten einer Parodontalthe-

rapie informieren

5. Patientenbehandlung

5.1 Untersuchung und Befundung des 

oralen Systems mitwirkend begleiten

a) Anamnese erheben und behandlungs-

spezi# sch interpretieren 

b) Plaque- und Blutungsindices aufneh-

men 

c) Sondierungstiefen messen 

d) Furkationsbefall, Zahnbeweglichkeit 

und Rezessionen überprüfen und do-

kumentieren

e) Plaqueretentionsstellen erfassen

f ) Röntgenbilder zur Erkennung von 

krankhaften Veränderungen an Zähnen 

und am Parodont interpretieren

g) Mundfotografien zur Dokumentation 

und Motivation erstellen

h) Testverfahren zur Bestimmung des Ka-

ries- und Parodontitisrisikos anwenden

i) Ernährungsprotokolle auswerten, inter-

pretieren und behandlungsorientiert 

vermitteln
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5.2 Befunde in fachlichem Austausch 

mit der Zahnärztin/dem Zahnarzt analy-

sieren, den rechtlichen Einsatzrahmen 

und die Kompetenzen abgrenzen, die 

eigenen Behandlungsschritte befundab-

hängig ausrichten und kontrollieren

5.2 Praktische Behandlungsdurchfüh-

rung

5.3.1. vorbereitende Maßnahmen

a) Instrumente rechtskonform aufberei-

ten, bereitstellen und instand halten

b) Parodontalinstrumente aufschleifen

5.3.2. aktive Behandlungsschritte

a) Parodontalinstrumente und Materialien 

sachgerecht und systematisch, unter 

Berücksichtigung der Zahn-, Wurzel- 

und Implantatmorphologie einsetzen

b) harte und weiche Beläge von Zähnen, 

Zahnwurzeln und Implantatoberflä-

chen entfernen

c) supra- und subgingivale bakterielle Ab-

lagerungen entfernen (geschlossenes 

Vorgehen)

d) überstehende Restaurationsränder ent-

fernen

e) Füllungen rekonturieren und polieren

5.3.3 begleitende Behandlungsmaßnah-

men

a) medikamentöse Begleittherapie risiko-

orientiert anwenden

b) Medikamententräger herstellen und 

anwenden

c) lokale Fluoridierungsmaßnahmen aus-

führen und über systematische Fluori-

dierungsmaßnahmen beraten

5.3.4 Patientennachsorge

a) individuelle Patientennachsorge pla-

nen, organisieren und begleiten

b) erhaltungsfördernde Maßnahmen 

bei Zähnen, Implantaten und prothe-

tischen Rekonstruktionen durchführen
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Präambel

Die Delegiertenversammlung der Zahnärztekammer Hamburg hat in seiner Sitzung vom ….. aufgrund des Beschlusses des Berufsbildungsaus-

schusses vom 11.10.2016 gem. § 54 in Verbindung mit § 79 Abs. 4 des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) vom 23. März 2005 (BGBl. I, S. 931), 436 

des Gesetzes vom 31.08.2015 (BGBl. I S. 1474), die folgenden „Besonderen Rechtsvorschriften für die Fortbildungsprüfung der fortgebildeten 

Zahnmedizinischen Fachangestellten oder der fortgebildeten Zahnarzthelferinnen und Zahnarzthelfer zur Dentalhygienikerin oder zum Den-

talhygieniker (DH) als Anlage zur Prüfungsordnung für die Durchführung von Fortbildungsprüfungen vom 06.12.2016 beschlossen:

Inhalt

§ 1 Ziel der Prüfung und Bezeichnung des Ab-
schlusses

§ 2 Zulassungsvoraussetzungen

§ 3 Inhalte der Prüfung

§ 4 Gliederung der Prüfung

§ 5 Schriftliche Prüfung

§ 6 Mündliche Ergänzungsprüfung

§ 7 Praktische Prüfung

§ 8 Fachgespräch

§ 9 Anrechnung anderer Prüfungsleistungen

§ 10 Bestehen der Prüfung

§ 11 Geschlechtsspezifi sche Bezeichnung

§ 12 Übergangsregelungen

§ 13 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
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§ 1 Ziel der Prüfung und Bezeichnung des Abschlusses

(1) Zum Nachweis von erweiterten beruf-

lichen Handlungsfähigkeiten, die im 

Rahmen der Aufstiegsfortbildung zur 

Dentalhygienikerin oder zum Dental-

hygieniker (DH) erworben worden sind, 

führt die Zahnärztekammer Hamburg 

als „Zuständige Stelle“ gem. § 71 Abs. 6 

Berufsbildungsgesetz Prüfungen nach 

den §§ 4 bis 8 dieser Rechtsvorschriften 

durch.

(2) Durch die Prüfung ist festzustellen, ob 

die Quali� kation und damit die Befä-

higung, nach Delegation im rechtlich 

zulässigen Rahmen, die beruflichen 

Handlungsfähigkeiten kompetent, ei-

genverantwortlich und patientenori-

entiert umzusetzen, ein professionelles 

und begründetes Verständnis des eige-

nen Fachgebietes zu entwickeln, wis-

senschaftliche Behandlungskonzepte 

und Methoden anzuwenden sowie 

fachpraktisches Handeln von übertra-

genen Behandlungsmaßnahmen anfor-

derungs- und patientenbezogen nach-

haltig zu gestalten. 

Hierzu gehören insbesondere:

a) die Anamnese im Rahmen zugewie-

sener Aufgabenstellungen eigenver-

antwortlich durchzuführen und die für 

den jeweiligen Behandlungsfall not-

wendigen Befunde zu erheben,

b) Veränderungen am Zahnfleisch, der 

Mundschleimhaut, am Zahnhalteappa-

rat und an den Zähnen zu erkennen, 

beratende Funktionen in Prävention 

und Therapie zu übernehmen sowie 

Wechselwirkungen zwischen Allge-

meinerkrankungen und Erkrankungen 

der Mundhöhle zu beurteilen,

c) intraorale Befunde zu gewinnen, zu 

analysieren und behandlungsbezo-

gene Planungsentscheidungen mit zu 

tre� en,

d) Vorschläge für individuelle Behand-

lungspläne zu erstellen und zu erläu-

tern sowie nachhaltige Ziele, insbeson-

dere bei parodontal erkrankten Pati-

enten, zu de� nieren,

e) eine prophylaxeorientierte Behand-

lungskonzeption umzusetzen, präven-

tive Maßnahmen als individuelle Moti-

vationsprozesse zur Gesundheitsförde-

rung und –erhaltung durchzuführen,

f ) eine empfängerorientierte Kommuni-

kation mit den Patienten aufzunehmen 

und durch psychologisch und pädago-

gisch strukturierte Gesprächsführung 

gesundheitsfördernde Verhaltensände-

rungen aufzuzeigen, 

g) demogra� sch bedingte Veränderungen 

des Arbeitsfeldes durch die Behandlung 

älterer Menschen und von Menschen 

mit Unterstützungsbedarf bedarfsori-

entiert zu bewerten und umzusetzen,

h) Behandlungspläne und -maßnahmen 

unter fachlicher Berücksichtigung der 

dentalhygienischen Befundinterpreta-

tion umzusetzen,

i) arbeitsorganisatorische Abläufe un-

ter Beachtung des Praxiskonzeptes im 

Team sicherzustellen, Methoden der 

Qualitätssicherung und -entwicklung 

anzuwenden,

j) die Zusammenarbeit im Team und fach-

übergreifend zu fördern, vorhandene 

Tätigkeitsspielräume dabei zu nutzen, 

das soziale, methodische und perso-

nelle Handeln situationsbezogen zu 

re� ektieren.

(3) Die erfolgreich absolvierte Prüfung 

führt zum Fortbildungsabschluss „Den-

talhygienikerin“ oder „Dentalhygieni-

ker“.

§ 2 Zulassungsvoraussetzungen

(1)   Zur Prüfung ist zuzulassen, wer

a) eine mit Erfolg abgelegten Fortbil-

dungsprüfung als „Zahnmedizinische/r 

Pro-phylaxeassistent/in (ZMP)“ oder 

„Zahnmedizinische/r Fachassistent/in 

(ZMF)“ oder eines gleichwertigen Ab-

schlusses 

b) einer Kursteilnahme (nicht älter als zwei 

Jahre) „Maßnahmen im Notfall (Herz-

Lungen-Wiederbelebung)“ mit minde-

stens neun Unterrichtsstunden,

c) über aktuelle Kenntnisse im Röntgen 

und Strahlenschutz gem. § 18 a RöV 

d) der Absolvierung der vorgesehenen 

Fortbildungszeit während der Kurs-

maßnahme.

(2) Abweichend von den Zulassungsvo-

raussetzungen des Abs. 1 kann zur 

Prüfung auch zugelassen werden, wer 

durch Vorlage von Zeugnissen oder 

auf andere Weise glaubhaft macht, 

vergleichbare beru� iche Handlungsfä-

higkeiten erworben zu haben, die eine 

Zulassung zur Prüfung rechtfertigen.

(3) Im Rahmen der modularen Fortbildung 

ist der vollständige und erfolgreiche 

Abschluss der jeweiligen Module nach-

zuweisen. Mit dem letzten Prüfungsteil 

ist spätestens drei Jahre nach Abschluss 

des ersten Prüfungsteils zu beginnen.

(4) Für das Zulassungsverfahren zur Teil-

nahme an der Abschlussprüfung ins-

besondere unter Berücksichtigung der 

Bestimmungen des Abs. 2 gilt § 8 � . 

der Rahmenprüfungsordnung für die 

Durchführung von Fortbildungsprü-

fungen im Bereich der Zahnärztekam-

mer Hamburg
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§ 3 Inhalte der Prüfung
(1) Die Fortbildungsprüfung erstreckt sich 

auf die in der Fortbildungsordnung für 

die Durchführung der beru� ichen Auf-

stiegsfortbildung zur Dentalhygienike-

rin / zum Dentalhygieniker festgelegten 

Handlungs- und Kompetenzfelder. 

§ 4 Gliederung der Prüfung

(1) Die Prüfung besteht aus einem schrift-

lichen Teil (§ 5) sowie aus den Prüfungs-

teilen Praktische Prüfung (§ 7) und 

Fachgespräch (§ 8) und erstreckt sich 

auf folgende Prüfungsbereiche:

- Prüfungsbereich A  „(Zahn-)Medizin 

und Naturwissenschaften“

- Prüfungsbereich B  „Patientenführung / 

Kommunikationsmanagement“

- Prüfungsbereich C  „Patienteninformati-

on“

- Prüfungsbereich D  „Patientenbehand-

lung“

Prüfungsbereich A „(Zahn-)Medizin und 

Naturwissenschaften“

Im Handlungs- und Kompetenzfeld „(Zahn-)

Medizin und Naturwissenschaften“ soll die 

Fähigkeit nachgewiesen werden, (allge-

mein-)medizinische, zahnmedizinische und 

naturwissenschaftliche Prozesse und deren 

Verknüpfungen zu den Auswirkungen der 

behandlerischen Zielsetzungen zu analysie-

ren, zu bewerten und daraus abgeleitet für 

übertragene Behandlungsmaßnahmen zu 

interpretieren sowie anforderungs- und pati-

entenorientiert zu nutzen. Des Weiteren sind 

die Ein� ussfaktoren und Wechselwirkungen 

von Allgemeinerkrankungen und Erkran-

kungen der Mundhöhle zu beurteilen und 

in den gesundheits- resp. ernährungsbezo-

genen Kontext zu setzen.

In diesem Rahmen können insbesondere fol-

gende Quali# kationsinhalte geprüft werden:

• Zellen und Gewebe in ihren Funktionen 

beschreiben und im Kontext von Or-

ganen und Organsystemen di$ erenzie-

ren

• Blutkreislauf in seinen Strukturen er-

klären, zugeordnete Kreisläufe (Lunge, 

Körper) in ihren Bedeutungen unter-

scheiden

• Lymphsystem in der Struktur und den 

Aufgaben abgrenzen, Auswirkungen 

auf krankheitsbezogene Erscheinungs-

formen aufzeigen

• Endokrines System für das körperliche 

Gesamtsystem erläutern

• Funktionen des Atmungssystems be-

schreiben, Bedeutung der Lunge erläu-

tern

• Verdauungssystem in der Abgrenzung 

der Verdauungsabschnitte kennzeich-

nen, Aufgaben und Funktionen klassi-

# zieren

• Kaumuskulatur, mimische Muskeln und 

Kiefergelenk in ihrem Zusammenspiel, 

ihren Verläufen und Funktionen unter-

scheiden

• Nervensystem in seinem anatomischen 

und funktionellen Aufbau erläutern

• Epidemiologische Grundlagen und de-

mogra# sche Auswirkungen als Ein� uss-

faktoren auf den Gesundheitszustand 

und das Gesundheitsverhalten analy-

sieren

• Bakterien in ihrer Morphologie unter-

scheiden und deren Sto$ wechsel be-

schreiben

• Mikroorganismen nach ihren Eigen-

schaften und den pathogenen Wir-

kungen di$ erenzieren

• Präventive Maßnahmen zur Vermei-

dung von Infektionserkrankungen auf-

zeigen

• Evolution und Genetik im Zusammen-

hang mit Zahnerkrankungen erläutern

• Anorganische Chemie und deren Be-

zug zu Sto$ wechselabläufen im Kör-

per herstellen, den Aufbau und die 

Eigenschaften von Sto$ en erklären, die 

Bildung von Verbindungen beschrei-

ben und das Prinzip des Säure-Basen-

Systems erläutern

• Organische Chemie und deren Bezug 

zu Sto$ wechselabläufen im Körper her-

stellen, die Inhaltssto$ e der Nahrung 

differenzieren und den Aufbau von 

Kohlenhydraten, Proteinen und Lipiden 

erklären

• Sto$ wechselstörungen, Störungen des 

Kreislaufes sowie Einteilung und Ab-

lauf der Entzündung und Wundheilung 

beschreiben und erläutern

• Tumorarten beschreiben und ihre Mali-

gnität di$ erenzieren

• Orale Manifestation von Allgemeiner-

krankungen und deren Pathophysiolo-

gie beschreiben

• Fachrelevante Arzneimittel nach Art 

und Wirkungen sowie den Anwen-

dungsgebieten unterscheiden

• Wirkungsmechanismen fachrelevanter 

Arzneimittel zuordnen und uner-

wünschte Nebenwirkungen aufzeigen

• Behandlungsrelevante Wirkungen von 

Arzneimitteln bei Risikopatienten beur-

teilen

• Fachrelevante Hautveränderungen er-

kennen

• Mundschleimhauterkrankungen be-

schreiben

• Ursachen, Entstehung und Klassi# kati-

on von Parodontopathien erläutern

• Wirkungsweisen und Anwendung von 

Antibiotika in der Parodontaltherapie 

beschreiben

• Dentalhygienische Behandlungspla-

nung auf der Grundlage der vorgege-

benen Therapieschritte im Kontext der 

verschiedenen Parodontopathien ana-

lysieren und umsetzen

• Chirurgische und nichtchirurgische 

Therapieverfahren erläutern, Maßnah-

men und Möglichkeiten der Regenera-

tion / Reparation beschreiben

• Erhaltungsmaßnahmen in der Parodon-

taltherapie planen und durchführen

• Pathologische Veränderungen der in-

traoralen Hart- und Weichgewebe be-

schreiben

• Regressive Veränderungen erkennen 

und unterscheiden

• Entzündungsprozesse erkennen und 

unterscheiden

• Aufbau der Zähne erläutern und De-

struktionen der Zahnhartsubstanzen 

erkennen und unterscheiden
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• Faktoren der Kariesentstehung erläu-

tern, Kariesstudien interpretieren und 

den Sachzusammenhang zwischen 

Karies und Ernährungsverhalten quali-

� zieren

• Mikrobielle Zahnbeläge kennzeichnen 

und die Funktion des Speichels und des 

Sulcus� uids erläutern

• Röntgenaufnahmen sachgerecht er-

stellen und Röntgenbilder interpretie-

ren, Veränderungen erkennen sowie 

Haupt- und Nebenbefunde di� erenzie-

ren

• Zuckerersatzstoffe und -austausch-

stoffe vor dem Hintergrund zahnge-

sunder Ernährung gegenüberstellen

• Individuelle Ernährungsanamnese der 

Patienten aufstellen, die Ergebnisse 

analysieren, ernährungsmitbedingte 

Erkrankungen der Mund- und Zahnge-

sundheit durch das Beziehungsge� echt 

von Ernährung und Verhalten aufzei-

gen, durch Ernährungslenkung und 

-beratung Patienten zur Verhaltensän-

derung motivieren

• Individuelle Ernährungspläne für Pati-

enten aufstellen und evaluieren

Prüfungsbereich B „Patientenführung/

Kommunikationsmanagement“

Im Handlungs- und Kompetenzfeld „Patien-

tenführung/Kommunikationsmanagement“ 

soll die Fähigkeit nachgewiesen werden, 

berufsspezi� sche und -übergreifende Ver-

haltensmuster in der Interaktion mit den 

Patienten sachbezogen einzusetzen, den 

internen und externen Informationsfluss 

zu gewährleisten sowie verantwortlich und 

nachhaltig insbesondere vor dem Hinter-

grund der demogra� sch bedingten Ände-

rungen der Patientenstrukturen und -be-

dürfnisse zu kommunizieren. Des Weiteren 

sind erhobene Fachliteraturrecherchen infor-

mativ zu bewerten und innerhalb des Aufga-

bengebietes auf Brauchbarkeit zu Erkennt-

nissen und Methoden in der Prävention und 

Gesundheitsförderung zu interpretieren und 

durch geeignete Präsentations- und Modera-

tionstechniken transparent und adressaten-

gerecht darzustellen.

Weiterhin soll die Fähigkeit nachgewiesen 

werden, praxisbezogene Führungsgrundsät-

ze und -methoden bei der Leitung des Teams 

anzuwenden, praxisbezogene Kommunika-

tionsabläufe zielführend zu gestalten, Kon-

fliktsituationen zu erkennen, aufzuzeigen 

und zu lösen.

In diesem Rahmen können insbesondere fol-

gende Quali� kationsinhalte geprüft werden:

• Kommunikationsprozesse mit internen 

und externen Beteiligten initiieren und 

fördern

• Situations- und adressatengerechte 

Kommunikation mit den Patienten 

führen; auf Kommunikationsbereit-

schaft der Patienten einwirken, dabei 

auf unterschiedliche Gesundheits- und 

Lebenssituationen der Patienten einge-

hen

• Konfliktsituationen erfassen, situati-

onsbezogene Lösungsstrategien ent-

wickeln, Compliance des Patienten för-

dern

• Team führen, Handlungsspielräume 

zur Erreichung von Zielen festlegen, 

Führungsgrundsätze berücksichtigen 

und angemessene Führungstechniken 

anwenden

• Mitarbeiter/innen hinsichtlich ihrer be-

ru� ichen Entwicklung beraten und un-

terstützen

• Stressmuster erkennen, Stressfaktoren 

reduzieren, Methoden zur Stressbewäl-

tigung anwenden

• Verbale und nonverbale Kommunikati-

on patientenorientiert einsetzen

• Moderationstechniken auswählen und 

anwenden

• Präsentationen erstellen und vortragen

• Arbeitsplatz und Arbeitsbedingungen 

im Hinblick auf gesundheitliche Risiken 

analysieren

• Strategien und Maßnahmen zur Verhal-

tensprävention umsetzen und auf das 

Arbeitsumfeld übertragen

• Informationen unter Nutzung verfüg-

barer Literatur- und Datenquellen er-

schließen, interpretieren und ggf. auf 

das beru� iche Handlungsfeld übertra-

gen

• Statistiken, Dokumentationen, Tabellen 

anforderungsbezogen auswerten

• Handlungsfeldbezogene fachliche Zu-

sammenhänge erkennen und analysie-

ren

• Informationen und Erfahrungen verar-

beiten, in künftigen Arbeitsprozessen 

einsetzen, Lernprozesse und -abläufe 

individuell und selbstverantwortlich i.S. 

des lebenslangen Lernens umsetzen

• Therapieplanung nach vorheriger 

zahnärztlicher Diagnostik unter Berück-

sichtigung der patientenbezogenen 

Ausgangssituation begleiten und un-

terstützen

• Befundadäquate und altersdifferen-

zierte Patientenbetreuung und -beglei-

tung durch ein Recall-System organisie-

ren und verwalten

• Rechtliche Rahmenbedingungen, ins-

besondere des Zahnheilkundegesetzes 

(ZHG), für die eigene Tätigkeit beachten 

Prüfungsbereich C „Patienteninforma-

tion“

Im Handlungs- und Kompetenzfeld „Pati-

enteninformation“ soll die Fähigkeit nach-

gewiesen werden, Patienten Ursachen und 

Verlaufsstadien von Karies und parodontalen 

Erkrankungen, auch in der Wechselwirkung 

zum Ernährungsverhalten, aufzuzeigen, 

zielgruppenspezi� sche Mundhygiene- und 

Fluoridierungsprogramme aufzustellen und 

Patienten zur Anwendung individueller 

Mundhygienehilfsmittel zu motivieren und 

zu instruieren. Darüber hinaus soll die Fähig-

keit nachgewiesen werden, Patienten über 

Ziele, Wirkungen und Notwendigkeit einer 

Parodontal-Therapie zu informieren.

Des Weiteren soll die Fähigkeit nachgewie-

sen werden, aufgrund der Interpretation 

der Befunde einen patientenorientierten 

Behandlungsplan aufzustellen, die Behand-

lungsabläufe fortlaufend durch ein individu-

elles Recall-System zu kontrollieren und den 

jeweils gegebenen Situationen anzupassen. 

Weiterhin soll die Fähigkeit nachgewiesen 

werden, Patienten Verhaltensanweisungen 

nach Eingriffen in der Mundhöhle zu ge-



Ka
m

m
er

-N
ac

hr
ic

ht
en

17

DH-Fortbildungsordnung 05-2017

ben sowie über Maßnahmen der P� ege von 

Zahnersatz und von kieferorthopädischen 

Apparaten zu informieren.

Prüfungsbereich D „Patientenbehand-

lung“

Im Handlungs- und Kompetenzfeld „Patien-

tenbehandlung“ soll die Fähigkeit nachge-

wiesen werden, insbesondere Gingivitis- und 

Parodontitispatienten zur Ausheilung ihrer 

Erkrankung zu motivieren, den Verlaufs-

zustand der Erkrankung kontinuierlich zu 

dokumentieren, die konservativen Behand-

lungsschritte und -maßnahmen vorzuneh-

men und die weitere Therapieplanung unter 

Berücksichtigung der jeweils gegebenen 

individuellen Patientensituation zu organi-

sieren.

(1) Soweit die Fortbildung in modularer 

Struktur durchgeführt wird, kann die 

Prüfung der jeweiligen Handlungs- 

und Kompetenzfelder nach Abschluss 

des jeweiligen Fortbildungsmoduls 

stattfinden. Nach Absolvierung des 

letzten Fortbildungsmoduls erfolgt die 

Abschlussprüfung gem. Abs. 1, soweit 

keine andere Regelung vorgesehen ist.

§ 5 Schriftliche Prüfung

(1) In den gem. § 4 genannten Prüfungsbe-

reichen A „(Zahn-) Medizin und Natur-

wissenschaften“ und B „Patientenfüh-

rung/Kommunikationsmanagement“ 

ist jeweils eine schriftliche Prüfung 

durchzuführen.

(2) Die Prüfung besteht für jeden Prü-

fungsbereich aus komplexen und an-

wendungs-bezogenen Aufgabenstel-

lungen.

(3) Die Bearbeitungsdauer der Prüfungs-

bereiche gem. Abs. 1 beträgt minde-

stens vier Stunden, höchstens sechs 

Stunden.

(4) Einzelne Prüfungsbereiche können in 

ihrer Durchführung zeitlich vorgezogen 

und bewertet werden.

(5) Das Bestehen der schriftlichen Prüfung 

ist Voraussetzung für die Zulassung zur 

„Praktischen Prüfung“

§ 6 Mündliche Ergänzungsprü-
fung

(1) Wurde in nicht mehr als einem schrift-

lichen Prüfungsbereich gem. § 5 eine 

mangelhafte Prüfungsleistung er-

bracht, so ist in diesem Prüfungsbereich 

auf Antrag der Prüfungs-teilnehmerin/

des Prüfungsteilnehmers eine münd-

liche Ergänzungsprüfung durchzufüh-

ren

(2) Bei einer oder mehreren ungenügenden 

schriftlichen Prüfungsleistung(en) ist 

eine mündliche Ergänzungsprüfung 

ausgeschlossen.

(3) Die mündliche Ergänzungsprüfung soll 

mindestens 20 höchstens 30 Minuten 

dauern.

(4) Die Bewertung der schriftlichen Prü-

fungsleistung des entsprechenden 

Prüfungsbereiches und die der münd-

lichen Ergänzungsprüfung werden zu 

einer Gesamtbewertung zusammen-

gefasst. Dabei wird die Bewertung der 

schriftlichen Prüfungsleistung doppelt 

gewichtet.

§ 7 Praktische Prüfung 

(1)  In den Prüfungsbereichen 

 C „Patienteninformation“ und

 D „Patientenbehandlung“ 

        ist gem. § 4 obligatorisch eine „Praktische 

Prüfung“ durchzuführen.

(2) Die „Praktische Prüfung“ wird als kom-

plexe Behandlungsmaßnahme am Pati-

enten durchgeführt.

(3) In diesem Rahmen können insbeson-

dere folgende Quali" kationsinhalte ge-

prüft werden:

1.   Fallpräsentation eines „Dokumentations-

patienten“ (Parodontitis)

• Befund mit vollständiger Dokumentati-

on erheben

• Röntgenstatus zur Erkennung von 

krankhaften Veränderungen der Zähne 

und Parodont interpretieren

• Mundfotogra" en und Detailaufnahmen 

der speziellen Situation (Zahnstein, Fül-

lungen) erstellen

• Individuellen Behandlungsentwurf 

(Plan/Ablauf ) aufstellen

• Patienten über behandlerische Maß-

nahmen vorbereiten und zur Mitwir-

kung motivieren

2. Fallpräsentation eines „Motivations-

patienten“ (Gingivitis)

• Anfangsbefund mit vollständiger Doku-

mentation erheben

• Behandlungsplan und Hygieneinten-

sivprogramm aufstellen

• Biss� ügelaufnahmen erstellen

• Schlussbefund dokumentieren

• Recallsystem strukturieren und organi-

sieren

3. Behandlung eines „Prüfungspatien-

ten“

• Befund mit vollständiger Dokumentati-

on erheben

• Röntgenstatus und Diagnostik erheben

• Parodontalstatus erheben

• Harte und weiche Beläge von Zähnen 

und Zahnwurzeln entfernen

• Supra- und subgingivale bakterielle 

Ablagerungen entfernen (nichtchirur-

gische Parodontitistherapie)

• Überstehende Füllungsränder entfer-

nen

• Füllungen rekonturieren und polieren

• Patienten nachhaltig für den Behand-

lungserfolg motivieren

(4) Die „Praktische Prüfung“ soll höchstens 

vier Stunden dauern.

§ 8 Fachgespräch

(1) Auf der Grundlage der „Praktischen Prü-

fung“ soll die Prüfungsteilnehmerin/der 

Prüfungsteilnehmer in einem situati-

onsbezogenen Fachgespräch die Fähig-

keit nachweisen, dass sie/er vertiefende 

und/oder erweiterte Fragestellungen 

aus den Prüfungsbereichen gem. § 4 

und § 7 fachlich sachgerecht und ange-

messen zu analysieren, zu strukturieren 

und einer begründeten Lösung zuzu-

führen.
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(2) Das Fachgespräch ist nur zu führen, 

wenn in der „Praktischen Prüfung“ min-

destens ausreichende Leistungen nach-

gewiesen worden sind.

(3) Das Fachgespräch soll höchstens 30 Mi-

nuten dauern.

(4) Die Bewertung der „Praktischen Prü-

fung“ und die des „Fachgespräches“ 

werden zu einer Gesamtbewertung zu-

sammengefasst, soweit in beiden Teilen 

mindestens ausreichende Leistungen 

erreicht worden sind. Dabei wird das 

Ergebnis der „Praktischen Prüfung“ 

doppelt gewichtet.

§ 9 Anrechnung anderer Prü-
fungsleistungen

(1) Die Prüfungsteilnehmerin/der Prü-

fungsteilnehmer ist auf Antrag von 

der Ablehnung einzelner schriftlicher 

Prüfungsbereiche durch Zahnärzte-

kammer Hamburg zu befreien, wenn 

eine andere vergleichbare Prüfung vor 

einer ö! entlichen oder staatlich aner-

kannten Bildungseinrichtung oder vor 

einem staatlichen Prüfungsausschuss 

erfolgreich abgelegt wurde und die 

Anmeldung zur Fortbildungsprüfung 

innerhalb von fünf Jahren nach der Be-

kanntgabe des Bestehens der anderen 

Prüfung erfolgt.

(2) Prüfungsleistungen sind i.S. einer Ge-

samtbetrachtung gleichwertig, wenn 

sie den besonderen Anforderungen 

dieser Aufstiegsfortbildung in Zielen, 

Inhalten, Umfang und Kompetenzen 

entsprechen.

(3) Prüfungsleistungen, die angerechnet 

werden sollen, sind durch Bescheini-

gungen der Einrichtungen gem. Abs. 1, 

an denen die Leistungen erbracht wor-

den sind, nachzuweisen. Die Beschei-

nigungen müssen insbesondere die 

Prüfungsleistungen mit Bezeichnung 

des Prüfungsbereiches, den geprüften 

Inhalt, die Prüfungsdauer und die Be-

wertung resp. das Bewertungssystem 

dokumentieren.

(4) Eine vollständige Befreiung von den 

schriftlichen Prüfungsbereichen ist aus-

geschlossen, ebenso die Freistellung 

von der „Praktischen Prüfung“ (§ 7) und 

dem Fachgespräch (§ 8).

§ 10 Bestehen der Prüfung

(1) Die Prüfung ist bestanden, wenn der 

Prüfling im schriftlichen Prüfungsteil 

(§§ 4, 5) in allen Prüfungsbereichen 

und in den Prüfungsteilen „Praktische 

Prüfung“ (§ 7) und Fachgespräch (§ 8) 

mindestens ausreichende Leistungen 

erbracht hat. 

(2) Die Ergebnisse der schriftlichen Prü-

fung (§ 5) und der „Praktischen Prü-

fung“ incl. des Fachgesprächs (§§ 7, 

8) werden jeweils gesondert mit einer 

Note bewertet. 

(3) Die Gesamtnote errechnet sich aus 

dem Mittel der jeweiligen Prüfungser-

gebnisse gemäß Absatz 2. 

(4) Über das Bestehen der Prüfung ist ein 

Prüfungszeugnis gemäß § 24 der Rah-

men-prüfungsordnung für die Durch-

führung von Fortbildungsprüfungen 

auszustellen, aus dem sich die in den 

einzelnen schriftlichen Prüfungsbe-

reichen (§§ 4, 5) und in der praktischen 

Prüfung (§ 7) und des Fachgesprächs (§ 

8) erzielten Bewertungen sowie das Ge-

samtergebnis ergeben müssen. 

(5) Werden Prüfungsleistungen gemäß § 9 

anerkannt, sind sie im Prüfungszeugnis 

nach Ort, Datum sowie Bezeichnung 

der Prüfungsinstanz der anderweitig 

abgelegten Prüfung entspre-chend zu 

berücksichtigen. 

(6) Im Falle des Nichtbestehens wird auf 

§ 26 der Rahmenprüfungsordnung für 

die Durchführung von Fortbildungs-

prüfungen verwiesen. 

§ 11 Geschlechtsspezifi sche 
Bezeichnung

Alle personenbezogenen Begriffe dieser 

Rechtsvorschriften gelten im amtlichen 

Sprachgebrauch gleichermaßen für die 

weibliche und männliche Form.

§ 12 Übergangsregelungen

(1) Begonnene Prüfungsverfahren zur 

„Dentalhygienikerin“ oder zum „Den-

talhygieniker“ können nach den bis-

herigen Vorschriften zu Ende geführt 

werden.

(2) Die Zahnärztekammer Hamburg kann 

auf Antrag der Prüfungsteilnehmerin / 

des Prüfungsteilnehmers die Wiederho-

lungsprüfung auch nach diesen Rechts-

vorschriften durchführen.

§ 13 Inkrafttreten/Außerkraft-
treten

(1) Diese Rechtsvorschrift für die Durchfüh-

rung der beru# ichen Aufstiegsfortbil-

dung zur Dentalhygienikerin oder zum 

Dentalhygieniker (DH) tritt am Tage 

ihrer Veröffentlichung im amtlichen 

Mitteilungsblatt der Zahnärztekammer 

Hamburg „Hamburger Zahnärzteblatt“ 

in Kraft.

(2) Gleichzeitig treten die Rechtsvor-

schriften für die Fortbildungsprüfung 

zur Dentalhygienikerin/zum Dentalhy-

gieniker der Zahnärztekammer Ham-

burg vom 17. Juni 2013 außer Kraft.


